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Amtlicher Teil-

Verordnung
über den Verkehr mit Zucker im Betriebsjahr 1916/17.

Vom 14. September 1916.
Der BundeSrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes üb-'r

die EMnächtignng des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnah¬
men nfw. Pom 4. August 1914 (ReichS-Gejetzbl. S . 3271 fol¬
gende Verordnung erlassen:

I Reichsznckerstelle.
fs 1 . Die Versorgung der Bevölkerung mit Zucker iiegr

der Rcichszuckerstelle ob. Die Reichszuckerstelle ist eine Be¬
hörde und besteht aus einem Vorsitzenden, einem oder meh-
reren stellvertretenden Vorsitzenden und einer vom Reichs¬
kanzler zu bestimmenden Anzahl von Mitgliedern.

Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und die
Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt ; dieser führt
die Aufsicht und erläßt oie näheren Bestimmungen.

II. Aufbringung des Zuckers.
8 2. Zuckerrüben dürfen nicht verfüttert werden. Tie

Landcszentralbehörden oder die von ihnen bestimmten Behör¬
den können im Cinzelfall Ausnahmen hie. . ou zulassen

Der Reichskanzler bestimmt, ob und in welchen Mengen
Zuckerrüben zu anderen Zwecken als zur Verarbeitung auf
Zucker verwendet werden dürfen.

Für die Verwendung von Zuckerrüben zur Branntwein -
bereitung bleibt die Verordnung über Erleichterungen für
Brennereien nn Betriebsjahr 1916/1? öet Verarbeitung cor
Rüben und Rübensüften sowie Topinamburs vnn 23. Mär;
1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 191) maßgebend.

8 3. Zuckerrüben dürfen nur au rübenverarbeitende Fa¬
briken und nur zur Verarbeitung auf Zucker abgesetzt werden.

Zum Absatz an andere Stellen und für andere Zwecke be¬
darf es der Zustimmung der Reichszuckerstelle.

8 4. Die Besitzer von Zuckerrüben haben auf B»rl,.mg-n
der Rcichszuckerstelle die Rüben au die von dieser zu bestimmende
Stelle zu liefern und nach, deren Anwei,ungen zu verladen;
in Verträge, nach denen Zuckerrüben zur Verarbcitu -g aa,
Zucker an Fabriken geliefert werden sollen, darf je. och nh !t
eingegriffen werden. Die Stelle ist zur Abnahme nn. Be¬
zahlung der ihr zugewiefenen Rüben verpflichtet. Der Reichs¬
kanzler bestimmt die näheren Bedingungen der Lieferung,
Für die Preise bleiben die Vorschriften der Verordnung, be¬
treffend die Preise für Rohzucker und Zuckerrüben im B,--
triebsjahr 1916/17, vom 3. Februar 1916 (Reichs-Gesetzbl.
S . 80) maßgebend.

lieber Streitigkeiten, die sich über oie Bedinanugen der
Lieferung ergeben, entscheidet endgültig oie höhere Verwal¬
tungsbehörde. Sie darf dabei die nach Abs. 1 maßgebenden
Preise nicht überschreiten. Sie bestimmt, wer die baren Aus¬
lagen des Verfahrens zu tragen hat. Auf die Anforderung
der Reichszuckerstelle hin hat der Besitzer ohne Rücksicht aus
die endgültige Festsetzung des Uebernahmeprnses zu liefern,
der zur Abnahme Verpflichtete vor.aufig den von ihm für
angemessen erachteten Preis zu zagten.

Werden die Rüben nicht freiwillig überlassen, so wird
das Eigentum lauf Antrag oer Stelle , an eie zu liefern ist',
durch Anordnung der Reichsznckerstelle auf di? Stelle über¬
tragen. Die Anordnung ist an den Besitzer zu richten. Das
Eigentum,geht über, sobald oie Anordnung dem Besitzer zugeht.

8 5.  Der Reichskanzler bestimmt, in welchem Umfang
Rohzucker einschließlich des Nacherzengnisiesauf BerbrauchN-
zucker zu verarbeiten ist oder sonst verwendet werden darf,
sowie ob und in welchem Umfang Melasse zu entzückern ist.

8 6. Bon dem im Betriebsjahr 1916/17 in den einzelnen
rübenveraibeitenden Fabriken hergestellten Rohzucker sind ve-
stimnÄe Kundertteile der voraussichtlichen Gewinnung von
Ersterzeugnissenund Nacherzeugntssen(8 7) in den einzelnen
Momuc^ an die Verbrnnchszilckcrfabrikeazu liefern. Tie
5' undertteile bestimmt der Reichskanzler.

Die .Reichsznckerstelle setzt die Abgabeanteil? der einzel¬
nen rübenverarbeitenden Fabriken fest und weist den Rohzucker
den einzelnen Berbranchszuckerfabrikenzu. Sie bestimmt die
Menge, den Zeitpunkt und den Ort der Lieferung; sie kann
Anordnungen über die Einlagerung und die Art .der Beförderung
treffen.

Die Menaen sind nach Bedarf abzurundcn. Einzelne Roy-
znckerfabriken können von der Verteilung ausgeschlossen werden.

Die Fabrikinhaber sind verpflichtet, den Rohzucker auf
Verlangen der Reichsznckerstelle zu liefern.

8 7. Tie voraussichtliche Gewinnung wird für die ein-,
»einen rübenverarbeitendcn Fabriken von der Reichszuckerstelle
festgesetzt. Zu diesem Zwecke wird für die Betriebsjahre 1912/13,
1913/14 und 1914/15 die Rübenanbaufläche und die Zuckerzewin-
nung ermittelt und ans dem gefundenen Durch,chnittsertrag
und dem anfangs Juni 1916 ausgestellten «lnbannachweife
die Voraussichtliche Gewinnung für das Betriebsjahr 1916/17
berechnet.

Auf Antrag wird bei der Berechnung eines oer drei
Jahre ausgelassen und der Durchschnittserttag der beiden an¬
deren Jahre zugrunde gelegt.

Bei neuen Fabriken und solchen, die in einem der ae-
nannten drei Belriebsjahre nicht voll geacüeitel haben, wird
die voraussichtliche Gewinnung nach dem Anbau für das,
Betriebsjavr 1916/17 durch Sachverständige auf Kosten der
Fabrik geschätzt. Eine solche Schätzung erfolgt ferner auf An¬
trag und auf Kasten einer Rohzuckerfabrk, falls >ie gütend
Macht, daß für das laufende Betriebsjahr eme Mißcrnte

, voruegt.
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$ 8.  Der Preis des von den Rvhzuckerfabriken zu liefern¬
den Rohzuckers betrügt für Ersterzeugnis von 88 vom Hundert
Ausbeute 15 Mark , für Nackerzeugnis von 75 von : Hundert
Ausbeute 13,20 Mark für 50 Kilogramm ohne Sack frei Magde¬
burg bei Lieferung bis zum 30 . September 1917.

Der Reichskanzler bestimmt auf dieser Grundlage die
Preise , die für die einzelnen Fabriken frei Verladestelle gelten,
sowie die Preise , die für Rohzucker gelten , der außerhalb
des Standorts der Fabriken eingelagert ist.

Hinsichtlich des Preises für Rohzucker ans dem Betriebs¬
jahr 1915/16 und aus den früheren Betriebsjahren verbleibt
cs bei den bisherigen Vorschriften.

Der Reichskanzler oder die von ihm bestimnrtc Stelle
kann die näheren Bedingungen der Lieferung festsetzen, ins¬
besondere Bestilmmimgen über die Stellung der Säcke treffen.

8 9 . Die Verbrauchszuckerfabriken sind vorbehaltlich der
Vorschrift im Z 5 'verpflichtet , den ihnen zugewicsenen Roh¬
zucker ' abzunehmen , z» bezahlen und auf Verbrauchszucker zu
verarbeiten ; das gleiche gilt für die Verarbeitung von Rüben
auf Verbrauchszucker , soweit sie nicht auf Rohzucker verarbeitet
werden.

Die Reichszuckerstelle kann nähere Bestimmungen über
die Verarbeitung treffen ; sie kann insbesondere verschrei¬
ben , welche Arten Zucker herzustellen sind.

8 10. Rübenverarbeitende Fabriken , die im Betriebsjahr
1913/14 ihre gesamte Erzeugung auf Weißzucker verarbeitet
haben , ohne freutden Rohzucker in einer 10 vom Hundert ihrer
eigenen Rohznckererzeugnng übersteigenden Menge in den Fa-
blikbeirieb ausgenoimmen zu haben (rein landwirtschaftliche
Weißznckerfnbrrken ), dürfen im Betriebsjahr 1916/17 um 56
vom Hundert mehr Verbranchszucker Herstellen und nach den
Weisungen der Reichszuckerstelle in den Verkehr bringen , als
sie unmittelbar oder mittelbar in 12 auseinanderfolgenden,
aus der Zeit Valin 1. Oktober 1908 bis zum 31 . August 1914
auszuwählenden Monaten steueraimtlich zum Inlandverbranche
haben abfertigen lassen , zuzüglich der versteuerten Vorräte bei
Beginn und abziiglich der versteuerten Vorräte am Ende dev
gewählten 12 Monate.

Rübenverarbeitende Fabriken , die regelmäßig im wesent¬
lichen nur für einen beschränkten Personcnkrcis , z. B . ihre An¬
gestellten , Arbeiter und die beteiligten rübenbauenden Land¬
wirte , Verbrauchszucker Herstellen , dürfen nur 30 vom Hundert
Mehr Verbrauchszucker Herstellen und nach den Weisungen der
Reichsznckerstelle in den Verkehr bringen als im VetriebS-
jahr 1913/14.

/Rübenverarbeitende Fabriken , die im Betriebsjahr 1913/14
Rohzucker zum Zwecke der Raffination in den Fabriküetrieb
in einer Menge ausgenommen haben , die 10 vom Hundert
der in der Fckbrik aus Rüben hergestellten Menge ubersteigt,
unterliegen keiner Beschränkung der Herstellung von Ver¬
branchszucker.

Rübenverarbeitende Fabriken , die im Betriebsjahr 1913/11
Rohzucker und Verbrauchsgucker abgegeben haben , ohne daß
der Fall von Ws . 2 oder 3 vorliegt , werden wie die ick
Abs . 1 bezeickneren Fabriken behandelt.

Die Reichszuckerstelle setzt die Verbrauchszuckermengen fest,
die nach diesen Bestickmungen (Ws . 1 bis 4) von den ein¬
zelnen Fabriken hergestellt und in den Verkehr gebracht wer¬
den dürfen.

l' ?«or >* itcrer etnfcftxtctV-
Ziigkikl ' eines skstetrnges von 11 für 50 Sti  o ^Vnmnt untcc
den für sie geltenden Preisen von Mel :, (8 1.3} bleib it , nn
eilte vom Reichskanzler zu bestimmende Str .. e zu zahlen.
Die Stelle hat nach Mastgabe oer verfügbaren Bestände den
Verbrancksznckerfabrikcn , soweit deren Auslägen für Rohzucker
einschließlich Fracht zuzüglich eines Betrags von 11 Mar.
für 50 Kilogramm höher sinp als der für Le geltende Preis
für Melis , den Unterschied zu erstatten.

Ter Reichskanzler trifft die näheren Bestimmungen.
8 15. Erfolgt der Verkauf nicht durch eine Verbrauchs-

zuckersäbrik , so darf außer dem Preise ^ der für diejenige V ' r^
brauckszuckerfabrik gilt , die für den Bestimmungsort unter
Berücksichtigung der Preise am jrachtgnnstigste .r liegt , eine
Vergütung für die Frachtkosten von drefer Fabrik uns ein
Zuschlag von höchstens 4 vom Hundert des Prer/es geforoect
und gezahlt werden.

Diese Vorschrift gilt nicht für den Klcinvenauf . Ter
Reichskanzler kann Grenzen festsetzen, über die bei der Fest¬
setzung von Kleinverkaufspreisen nicht pinansgegangen wer¬
den darf . Er kann solche Preise selbst festsctzen , auch Vor¬
schriften darüber erlassen , was als Klcinverkauf anzusehen ist.

. Soweit nicht der Reichskanzler Preise festsetzt, haben die
Kommunalberbände Höchstpreise für den Verkauf an die Ver¬
braucher festzusetzen.

8 16 . Tie in oder ans Grund dieser Verordnung festge¬
setzten Preise sind Höchstpreise im Sinne des Gesetzes , betref¬
fend Höchstpreise , vorn 4. August 1914 in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 17. Dezember 1914 (Reicks -Gesetzbl . S.
516 ) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21.
Januar und 23. September 1915 (Reichs -Gesetzbl . S . 25 , 603)
und vom 23 . März 1916 (Reichs -Geseichl . ' S . 183).

III. Verbrauch von Zucker.
8 17. Der Reichskanzler bestimmt die Grundsätze für Oie

Bemessung des Zuckerverürauchs der bürgerlichen Bevölkerung.
Tabei ist der Bedarf für die Obstverwertung im Haushalt
zu berücksichtigen.

8 18 . Die Reichs zuckersteile überweist den Kommnnalber-
bänden Bezugsscheine über die Zuckermengen , die gemäß 8 17
aus jeden Kommunalverband entfallen . Die Lau , eszenteal-
behörden können besondere Vermittlungsstellen errichten , oie
die auf die Kommnnalverbände ihres Bezirkes entfallende
Gesamtmenge nnterverteilen.

Die Kommunalberbände können den aus sie entsallend .' n.
Zucker selbst beziehen oder die Bezugsscheine an best Handel
weitergeben.

8 19 . Die Kommunalberbände haben den Verbrauch von
Zucker in ihrem Bezirke zu regeln , soweit nie .,, die 88 29
bis 22 Anwendung finden . Sie können insb noere vo ' su  rei-
ben , daß Zucker an Verbranchier nur gegen Zuckerkarten ab¬
gegeben werden darf.

Der Reichskanzler kann bestimmen , wieweit die Kow 'uu-
natverbände aus den nach § § 17 und 18 auf r;e entfallenden
Mengen auch die Apotheken , Gasthäuser Bäckereien und Kon¬
ditoreien sowie andere Betriebe oer Lebensmittelgewerbe zu
persorgen haben.

Der Reichskanzler , die Landeszentralbehörden voer die
von ihnen bestimmten Behörden können die Art der Regstung
borschreiben.

Die Verbrauchsregelung greift nicht Platz gegenüber Per¬
sonen , die von den Heeresverwaltungen und der Marineueewal-
tung mit Zucker versorgt werden.

•f 11 . Soweit die stur A 10 aufgeführten Fabriken ans
Grund der Berechtigung des 8 10 Verbrauchszucker Herstellen,
sind sie zur Lieferung von Rohzucker (8 6) nicht verpflichtet.

8 12 . Die Hersteller von Verbrauchszucker dürfen B -w-
bmnchszucker nur nach den Weisungen oer Reichszuckerstelle
oder gegen Bezugsschein abgeben . Sie sind verpslichiet , Zucker
an die ihnen von der Reichszuckcrstelle benannten Abnehmer
zu liefern.

Die Reickszuckerstelle erläßt die näheren Bestimmungen;
sie kann insbesondere die Bedingungen der Lieferung festsetzen.

§ 13 . Der Preis für gemahlenen Melis beim Verkaufe
durch Verbranckszuckerfabriken ist auf der Grundlage von 26
Mark für 50 Kitogralmim bei Lieferung ab Magdeburg ohne
Sack einschließlich der Verbrauchssteuer festzusetzen ." Ter Reichs¬
kanzler bestimmt , zu welchen Preisen der Zucker von den
einzelnen Berbranchszuckerfabriken abzugeben ist , sowie die
Zuschläge für die übrigen Verbrauchszuckerarten.

Bei der Festsetzung des Preises für die einze aen Fabriken
ist der Preis des den einzelnen Fabriken zuzütei .. uden Roh¬
zuckers einschließlich der Fracht zu berücksichtigen.

Monatszuschläge werden nicht gewährt.

8 20 . wie Kommunalberbände können den Gemeinden die
Regelung des Verbrauchs für den Bezirk der Gewände über-
tVCt̂ CTt.

Gemeinden , die nach der letzten Volkszählung mehr als
10 000 Einwobner hatten , können die Uebertragung verlangen.

Soweit die Regelung den Genieinden übertragen wird,
gelten die 88 15 (Abs . 3), 13 19, 26 , 28 und 29 für die Ge¬
meinden entsprechend.

8 21 . Der Reichskanzler bestimmt die Grund ätze, nach
denen Zucker in gewerblichen und sonstigen näher zu bezeich¬
nenden Betrieben , mit Ausnabme der nach 8 19 Abs. 2 von den
Kommunalverbänden zu ver ' orgenden Betriebe , sowie zu ge-
werolichen und technischen Zwecken bezogen lind verwendet
werden darf.

Die Reicksznckerstelle setzt danach die Bedarfsanteile fest
und erteilt die ersoroerlichen Bezugsscheine.

Handelt ein UnternelMer den nach A »;. 1 nno 2 auf-
gestellten Grundsätzen und Bedingungen bei ckr Verwendung
des Zuckers zuwider , so känns vorbehaltlich der Vorschrift
im 8 33 Abs . 2, der Kommunalveroand seine Zückervorrtzje
ohne Entgelt enteignen.
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'§ 23 . VexvxnnchsMiker bnd anster iim Fc>Ne ves § V.
nur gegen BeMgsschcine der Reichszuckerstelle ->kqegcveu und
bezogen werden , soweit nicht die KommunalverbändSfür ryice»
Bezirk nach 8 19 ein anderes bestimmen . Der Handel mit
Bezugsscheinen ist verboten.

IV. Einfuhr und Durchfuhr von Zucker.
§ 24. Zuckerrüben, Rohzucker und Berbrauchszucker . die

aus dem Ausland cingeführt werden , sind von dem Einführen-
den an die vom Reichskanzler zu bestimm-nde Stelle zu
liefern.

Als Ausland gelten im Sinne dieser Vorschrift auch die
besetzten Gebiete.

Der Reichskanzler trifft die näheren Bestimmungen ; ec
kann die näheren Bedingungen für die Lieferung fest' etz.' ni

§ 23. Ter Reichskanzler kann Bestimmungen über die
Durchfuhr treffen.

V. Schlußbestimmungen.
8 20. Die Kommunalverbän .' e haben der Reichszncki'r-

stelle auf Verlangen Auskunft zu erteilen . Die Reichkzucker-
stelle ist befugt , mit den Lanoesvermittlungsstellen und wo
solche nicht bestehen, mit den Kommunalverbänden unmittelbar
zu verkehren.

8 27. Die Reichszuckerstelle kann Gebühren . erheben für
die Verteilung und für vie Zuweisung von Rohzucker, für die
Festsevung der durch die Znckerfabrikation zu verarbeitenden
Mengen , für die Geftattnng der Penvendung von Rvhzuaev,
für die Ausstellung der Bezugsscheine oder die sonstige Zu¬
weisung von Berbrauchszuckec. Das Nähere bestimmt der
Reichskanzler.

8 28. Tie Beauftragten der Reichszuckerstelle, der Lan-
deszcntralbebörden und der von ihnen bestimmten Stellen sowie
der Kommnnalverbünde sind befugt , in die Räume der ihrer
Regelung , unterstehenden Betriebe einzutreten ., Aufschlüsse zv
erholen und von Geschäftsaufzeichnnngen Einsicht zu nehmen.
Sie sind verpflichtet , über die Einrichtungen und Geschäfts-
Verhältnisse, die hierbei zu ihrer Kenntnis kontmen, Ver¬
schwiegenheit zu beobachten.

•ö, 29. Tie Unternehmer der Rohzuckerfabriken. Ber-8'
brauchszuckerfabriken , ferner der zuckervevarbeitenden Be¬
triebe sowie die Vorstände von Bereinigungen solcher Betriebe
sind verpflichtet , der Reichszuckerstelle. den Landeszentraloe-
hörden , den von ihnen bestimmten Stellen iowie den Kommu¬
nalverbänden und ihren Beauftragten aus Verlangen Auskunft
zu erteilen und Einsicht in die Geschäftsaufzeichnnngen zu
gestatten.

8 30. Tie zuständige Behörde kann Betriebe schließen,
deren Unternehmer oder Leiter uch in Befolgung der Pfliry-
ten , die ibnen vnrcki diese Verordnung und die zu ihrer Slus-
führunq erlassenen Bestimmungen aufertegt sind, unzuverlässig
zeigen. Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig Ne -er
die Beschwerde entscheidet endgültig die höhere Verwaltungs¬
behörde. Tie Beschwerde hat keine aufschiebenoe Wirkung

8 31. Ter Reichskanzler kann Ausnahmen von den Vor¬
schriften dieser Verordnung zulassen.

8 32. Ter Reichskanzler erläßt die Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung . Soweit er von dieser Be¬
fugnis keinen Gebrauch macht, erlassen die LandesMntralbe-
hörden die Bestimmungen zur Ausführung des Abschnitts III
dieser Verordnung . Sie können anoronen , daß die den Kvm-
Munalverbänden und Gemeinoen übertraoencn Befugni >e an¬
statt durch die Kommunalverbände und Gemeinden durch deren
Vorstand wahrgenommen werden . Sic bestimmen , wer
als höhere Verwaltungsbehörde , zuständige Behörde , Kommu-
nalverband und Gemeinde im Sinne dieser Verordnung an¬
zusehen ist.

8 33. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit
Geldstrafe bis m  zehntausend Mark occr mit einer dieser
Strafen wird , unbeschadet einer verwirkten Steuerst ' :fe
bestraft:

1. wcr unbefugt Zuckerrüben verfüttert oder dbn nach 8 2
Abi. 2 erlaufenen Bestimmungen zuwiderhanstett;

2. wer den Vorschriften im 8 3 zuwider Zuckerrüben absetzt
oder der Liefcrungs - und Verladepflicht nach 8 4 nicht
nachkommt;

L.wer unbefugt Rohzucker entfernt , beiseiteschafft, beschä¬
digt , zerstört vergällt , verfüttert oder sonst verbraucht,
verarbeitet , verkauft , kauft oder ein anderes Veräm -erungs-
vocr Erwerbsgeschäft über ihn abscklieht oder oen nach 8 5

. erlassenen Bestimmungen zuwiderhandelt;
4. wer von Vorschriften in den 8§ 6, 9 12 oder den auf

Grund des 8 8 Abi 4, 88 9. 12 erlassenen Bestimmungen
zuwiderhandelt;

V, % » '' 'wv '' . . . .
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liungen vexmeigeri.
Reken der Strafe können vie Gegenstände , auf vre sich vre

strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden ohne Unter¬
schied, ob sie dem Täter gehören ooer nicht.

8 34. Wer der Vorschrift im 8 28 zuwider Verschwiegen¬
heit nicht beobachtet oder der Mitteilung oder Verwertung von
Geschäfts - oder Betriebsgeheimnissen sich nicht enthält , wird
mit Geldstrafe bis zu sünszehnhundert Mark ooer mit Ge¬
fängnis bis zu drei Monaten bestraft ; die Verfolgung tritt
nur ans Antrag des Unternehmers ein.

8 35. In der Liste zur Bekanntmachung , betretend die
Einruhr von Futtermitteln , Hilfsstoffen und Kunstdünger vom
28. Januar 1918 (Reichs -Gesetzbl. S . 67) werden in Zifftr II
gestrichen die Worte . Zuckerrüben, frisch oder getrocknet, Roh¬
zucker, Nachprodukte der Zuckerfabrikation ".

H 36. Tie Verordnungen vom 8. Februar 1915 über die
Verarbeitung von Nachprodukten der Zuckerfaürikation und
oon Melaise (Reichs -Gesebbl. S . 67), vom 27. Mai 1915
über Berbrauchszucker (Reichs-Gesetzbl. S . 30«' in d,r Fassung
der Verordnung vom 15. Juli 1915 (Reichs-Gefetzbl. S . 437),
vom 3. Februar 1916 über die Verwendung von Verbriuchs-
zucker (Reichs-Gesetzbl. S . 82). vom 10. April 1916 über , den

821) in her Fassung der Verordnung vom 28. Februar 19t6
(Reichs-Geietzbl. S . .125) werden ausgehoben.

Die zur Durchführung der Verordnung vom 10. April
1916 über den Verkehr mit Berbrauchszucker erla ' ft ' n Be¬
stimmungen bleiben bis zur Aufhebung durch die zuständigen
Stellen ünberüqrt . Zuwiderhandlungen gegen sie w -rden mit
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Ge .»strafe bis zu
zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

8 37. Ter Reichskanzler bestimmt , wann die 8-l 13, 14
?md " l5 in Kraft treten . Die übrigen Vorich-iften dieser
Verordnuna treten mit dem 15. September 1916 in Kraft.

Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Auger-
krafttretens dieser Verordnung.

Berlin,  den 14. September 1916.
Ter Stellvertreter des Reichskanzlers

_ Dr. Helfferich. __

Bekanntmachung
über die Verfütterung von Kartoffeln.

Vom 23. September 1916.
Auf Eirund des Z 5 der Bekanntmachung über die

Kartoffelversoroung vom 26. Juni 1916 (Reichs-Gefetzbl.
S . 599) wird folgendes bestimmt:

8 t
Kartoffeln und Erzeugnisse der Kartoffeltrockncrei

dürfen nur an Schweine und an Federvieh verfüttert lverden.
Kartoffelerzenger dürfen Kartoffeln , die als Speise¬

kartoffeln oder als Fabrikkartoffeln nicht verwendbar sind,
mit Genehmigung ihres Kommunalverbandes auch an an¬
dere Tiere ihrer Wirtschaft als an Schweine und an Feder¬
vieh verfüttern , soweit die Berfütterung an Schweine und an
Federvieh nicht möglich ist.

Kartoffelstärke und Kartoffelstärkemehl dürfen nicht
Verfüttert werden.

8 3.
Als Kommunalverband im Sinne des 8 1 gflr die von

der Landeszentralbehörde gemäß 8 11 der Bekanntmachung
über die Kartoffelversorgung vom 26. Juni 1916 (Reichs-
Gefetzbl. S . 590) bestimmte Behörde.

8 3.
Wcr den Verboten des tz 1 zuwidcrhandelt , wird mit

Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu fünfzehnhundert Mark bestraft.

8 4.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin , den 23. September 1916.

T e r Präsident des Krieg s e r n ä h r u n g s a rr t s
von Batocki.
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Die Gültigkeit der Bundesratsverordnung über Saat-
kartofseln vom 6. Januar 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 5) ist
erloschen. Die Bundesratsverordnnng vom 24. Juni 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 381) gilt auch für den Handel mit Saat¬
kartoffeln.

Um die Versorgung mit Saatgut nicht zu gefähr¬
den, mußte zugelassen werden, daß für Saatkartoffeln
die in der Bekanntmachung vom 13. Juli 191.6
(Reichs-Gesetzbl. S . 696) festgesetzten Höchstpreise überschrit¬
ten werden dürfen (§ 2). Der Mißbrauch dieser Freiheit
soll dadurch verhindert werden, daß die Ausfuhr von Saat¬
kartoffeln an die Genehmigung des Kommunalverbandes
geknüpft wird (8 1). Die Genehmigung wird daher zu ver¬
sagen sein, wenn eine Umgehung der Höchstpreise für Speise¬
kartoffeln zu befürchten ist, oder wenn übermäßig hohe
Preise für Saatkartoffeln bezahlt werden. Andererseits ist
bei der Prüfung der Anträge zu berücksichtigen, daß der
ordnungsmäßige Saatgutverkehr keinesfalls behindert wer¬
den darf . Der Saatgutwechsel ist notwendig, wenn befrie¬
digende Erträge erzielt werden sollen, insbesondere bei
geringer Düngung und auf Boden, der für den Kartoffelbau
weniger geeignet ist. Im Westen find weite Gebiete darauf
angewiesen, Saatkartoffeln aus dem Osten zu beziehen.
Wenn daher die Vertvenduno zur Saat hinreichend gesichert
ist und auch wegen übermäßigen Preises keine Bedenken
vorliegen , so machen wir es den Kommunalverbänden zur
Pflicht , die Ausfuhr nicht zu verhindern . Insbesondere
ist die Ausfuhr zu genehmigen, wenn die Saatkartoffeln
unmittelbar oder durch Kommissionäre an einen Kom¬
munalverband oder eine andere öffentliche Körperschaft
(Landwirtschastskammer ) geliefert loerden sollen, oder wenn
eine solche Körperschaft die Ueberwachung der Verwendung
übernimmt oder die Verwendung zur Aussaat für gesichert
erklärt . Auch wenn an landwirtschaftliche Genossenschaften
und Vereine oder an einzelne Landwirte geliefert werden
soll, wird die Ausfuhr in den meisten Fällen unbedenklich
genehmigt werden können. Es ist unzulässig, die Genehmi¬
gung an die Bedingung zu knüpfen, daß Speisekartoffeln
zurückgeliefert werden.

Berlin , den 19. September 1916.
Ter Minister für Handel und Gewerbe.

Sydow.
Ter Minister für Landwirtschaft,

Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

Der Minister de» Furrrrn.
In Vertretung:

__ Drews._
I. Nr . Kassel, den 16. September 1916.

Bekanntmachung.
Es ist uns von einem Versicherungsamt mitgeteilt

worden, daß die neue Bestimmung über die Herabsetzung der
Altersgrenze zur Erlangung der Alters -Rente vielfach so
aufgefaßt werde, als hätten alle 65 lahre alten Versicherten
ohne weiteres Anspruch auf Altersrente , ganz einerlei , ob
sie wenig oder viel Beitragsmarken verwendet haben. Das
ist natürlich nicht der Fall . Die gesetzliche Vorschrift über
den Nachweis einer Mindestwartezeit  besteht auch
jetzt noch. Es müssen für alle seit Beginn der Versiche¬
rungspflicht (in der Regel also seit dem 1. Januar 1891)
zurückgelegten Jahre im Durchschnitt 40 Beitragsmarken
nachgewiesen werden. Wer also z. B>. am 1. Januar 1916
das 65. Lebensjahr vollendet hatte , bedarf des Nachweiies
einer Wartezeit von 25 mal 40 --= 1000 Wochen.

Stoff crfirrffc 11 hfcm irf fit ritn Mrfta
loollcit , tiiuntt intbegrihibete tfientenattträffe Der

toerben.
Der fPorftati» »et  Landesverskcherungsanftalt

Hesseir-Nassa».
i In Vertretungr , |

Dr . Schroeder.

V. A. 875. Diez,  den 28. September 191«.
El« die Herren Bürgermeister

Abdruck zur Kenntnis und Beachtung bei den dort
gestellten Altersrentenanträgen.

Das Vrrficherungsamt
Der Vorsitzende

I . V.
Zimmermann.

Ausgabe der Fleisch- u. Fellkarleu.
Mittwoch , den 4. Oktober  b . I s . werden in

der Schule in der Oberendorfstraße die Fleisch- und Fett-
lärten unter Vorlage der Brotiheste in folgender Werse aus-
grgrbcn:
von vorm . 8 —12 Uhr a übte Brothestinhaber 1—500,
von nachm. 2—6 Uhr an die Brothestinhaber 501—1000,

Donnerstag , den 5. Oktober  1916
von vorm . 8—12 Uhr an die Brothestinhaber 1—500,
u. nachm. 2—6 Uhr an die Brothestinhaber 1601—Ende

und die Selbstversorger.
Es wird hiermit nochmals ausdrücklich darauf hinge¬

wiesen, daß die Landwirte , sowie Ziegenhalter Fettselbst-
vcrsorger sind, und keine Fettkarten erhalten . Ziegenhalter
die einen besonders starken Haushalt und nachweislich nur
eine kleine Menge Milch erzeugen, können auf Antrag für
einige Mitglieder des Haushalts Fettkarten erhalten.

Ferner wird ersucht, mit dem Abholen der Karten nur
erwachsene Personen zu betrauen.

Freiendiez,  den 2. Oktober 1916.
Der Bürgermeister.

_ Künzler._

Umtausch der Brothefte.
Freitag , den 6. und Samstag , den 7. Okto¬

ber ds . Js . von vorm.  8 —12 und nachm . 2 —6 Uhr
werden in der Schule in der Oberendorfstraße die Bvot-
hefte umgetauscht.

Freiendiez,  den 2. Oktober 1916.
Die Polizeiverwaltung.

_ Künzler_
Bekanntmachung.

Die Anerkenntnisscheine über abgelieserte Fahrradbe¬
reifung können bis zum 5. ds. Mts . bei der hiesigen Ge¬
meindekasse eingelöft werden.

Freiendiez,  den 2. Oktober 1916.
Der Bürgermeister.

Künzler._

Katzenelnbogen.
Der neueingeführte

Viehmarkt
findet am Dienstag , den 1« . Oktober statt . [714

Verantwortlich für die Schriftleitung Richard Hein, Bad Eins.
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